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Erwägungen
E. 4
September 2018, zog der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) seine mit Eingabe vom 10. August 2018 erhobene Beschwerde zu- rück (Urk. 17). Das Verfahren ist entsprechend abzuschreiben. Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolge rechtskräftig. Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten des Rechtsmittelverfahrens dem Gesuchsgegner aufzuerlegen. Mangels erheblicher Umtriebe ist dem Gesuchsteller und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsteller) für das Rechtsmittelverfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird beschlossen:
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